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Stadt Bad Lausick      Bad Lausick, den 10.06.2025 

 
BESCHLUSSVORLAGE Nr. I/II/12/26/06/2025 

für die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 16.06.2025 
 
Gegenstand der Vorlage:  
Diskussion über den Beschluss zur Erhebung von monatlichen Gebühren von Eltern für die 
Kinderbetreuung  

 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt die Erhebung über die Elternbeiträge, die auf der 
Grundlage der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2024 ermittelt wurden. Der Entwurf der 
Erhebung ist Bestandteil der Vorlage. 

 
Begründung: 
Für die Kinderbetreuung sind in der Stadt Bad Lausick seit dem 01.09.2024 die 
folgenden monatlichen Elternbeiträge zu entrichten:   

• Krippe 9,0 Std.   323,69 € 

• Kindergarten 9,0 Std.  175,92 € 

• Hort 6,0 Std.     95,00 € 

 
1. Elternbeiträge nach § 15 Sächsisches Kindertagesstättengesetz (SächsKitaG) 
Die Elternbeiträge werden gemäß § 15 Abs. 1 SächsKitaG von der Gemeinde in Abstimmung mit dem 
Träger der Kindertageseinrichtung und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe festgesetzt.  
Dabei sollen die Elternbeiträge bei Krippen mindestens 15 und dürfen höchstens 23 %, bei 
Kindergärten mindestens 15 und höchstens 30 % und bei Horten höchstens 30% der zuletzt bekannt 
gemachten Betriebskosten betragen (§ 15 Abs. 2 S. 1 SächsKitaG). 

 
2. Prozentualer Anteil der geltenden Elternbeiträge an den Betriebskosten 2024 (wenn 

die Elternbeiträge unverändert blieben) 
Der Anteil der derzeit geltenden Elternbeiträge an den Betriebskosten 2024 beträgt im Durchschnitt 
aller Kindereinrichtungen für: 

•  Krippe 9,0 Std.     24,08 % 

•  Kindergarten 9,0 Std.    31,41 % 

• Hort 6,0 Std.     31,41 %    
Um die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen zu sichern, ist die Ausschöpfung der gesetzlichen 
Regelungen erforderlich. Das bedeutet, dass die prozentualen Elternbeiträge im Rahmen des 
gesetzlich möglichen gesenkt werden müssen. Es wird empfohlen die Höchstwerte der ungekürzten 
Elternbeiträge anzunehmen (§ 15 Abs. 2 S. 1 SächsKitaG). Grundlage sind hier die 
Betriebskostenabrechnungen der einzelnen Einrichtungen. 

 
3. Ermittlung der vorgeschlagenen zukünftigen Elternbeiträge  

Im Entwurf der Erhebung ist die gesetzlich mögliche Höchstgrenze für die Elternbeiträge angesetzt 
worden und stellt sich wie folgt dar: 

• Krippe 9,0 Std.   23,00 %  309,18 € 

• Kindergarten 9,0 Std.  30,00 %   168,03 € 

• Hort 6,0 Std.   30,00 %      90,74 € 

 
Vergleich 2023 - 2024 
 
Betriebskosten je Platz und Monat: 
Betreuungsart           2023        2024  Differenz 
Krippe   1.407,34 €           1.344,26 €    -    63,08 € 
Kindergarten     586,39 €  560,11 €   -    26,28 € 
Hort      316,65 €   302,46 €   -    14,19 € 
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Die Senkungen der Elternbeiträge stellen sich im Vergleich wie folgt dar: 
 
Betreuungsart        2024        2025  Differenz 
Krippe   323,69 €  309,18 €   -   14,51 € 
Kindergarten  175,92 €  168,03 €  -     7,89 € 
Hort     95,00 €     90,74 €  -     4,26 € 
 
In einer Gemeinde darf für die gleiche Betreuungszeit in der jeweiligen Betreuungsart nur ein 
einheitlicher Elternbeitrag festgesetzt werden (§ 15 Abs. 2 S. 2 SächsKitaG).  
 

Bei Beschlussfassung wären ab 01. September 2025 folgende Elternbeiträge gültig: 
 
Betreuungsart        Beitrag 2025          entspricht                                                                                                         
Krippe  (9 h/Tag)        309,18 €               23 % der Betriebskosten aus 2024 
Kindergarten         168,03 €           30 % der Betriebskosten aus 2024 
Hort            90,74 €           30 % der Betriebskosten aus 2024 
 
• Festlegung zur Ermäßigung der Elternbeiträge wie bisher für  

• das 2. Kind um                                          40,0 % 

• das 3. Kind um                                          80,0 % 

• ab   4. Kind um                                        100,0 % 
 
für Alleinerziehende wie folgt: 

• das 1. Kind um                                         10,0 %      

• das 2. Kind um                                         46,0 %                      vom Grundbetrag der 

• das 3. Kind um                                         82,0 %                      jeweiligen 9h-Betreuungsart 

• ab 4. Kind um                                         100,0 % 
 
 
 
 
 
 

 


